
Godesberger Rektoren-Erklärung zur Hochschulreform 

vom 6. Januar 1968 

Die Zukunft der westdeutschen Univer
sitäten hängt ab von den Entscheidungen, 
die sie jetzt selber treffen. 

Aufbau und Ausbau der Universitäten und 
die Bemühringen um eine Neuordnung der 
Studiengänge waren zwar von zahlreichen 
Reformen begleitet; sie lösten jedoch nur , 
einzelne, jeweils dringliche Probleme. 

Die körperschaftliche Verfassung der Uni
versität und ihre Stellung in der heutigen 
Gesellschaft müssen neu bestimmt wer
den. Die Reform der inneren Struktur der 
Universität muß von den folgenden Leit
sätzen ausgehen: 

• Die grundrechtliche Garantie der Freiheit 
von Forschung und Lehre (GG 5,3) be
gründet und begrenzt ihre korporative 
Organisation; 

Die kritische Funktion der Wissenschaft 
in der Gesellschaft erfordert die Autono
mie der Universität; 

• Mitarbeit begründet Mitverantwortung; 

• Leistungsfähigkeit verlangt Differenzie
rung der Funktionen; 

~ Sachgerechte Erfüllung der Funktionen 
erfordert korporative Selbstkontrolle. 

Zur Verwirklichung dieser Leitsätze schla
gen die unterzeichnenden Rektoren vor: 

Die Universität gliedert sich in diejenigen 
Einheiten von Forschung und Lehre (Ar
beitsgruppen, Institute etc.), welche die 
tatsächlichen Träger von Forschung und 
Lehre sind. Diese sind sinnvoll einander 
zuzuordnen und in übergeordnete Einhei
ten (Abteilungen, Fakultäten etc.) zusam
menzufassen, die eine gemeinsame Ver
antwortung für ihre Bereiche und eine 
dadurch legitimierte Vertretung in der Uni- , 
''1rsität übernehmen. Dieses Prinzip kann 
,e Lösung von traditionellen Strukturfor

,nen fordern. 

li 

Die Gliederung nach Funktionen verlangt 
eine Neuordnung der Mitverantwortung 
aller Angehörigen der Körperschaft an der 
Selbstverwaltung nach den Prinzipien einer 
funktionsgerechten Kompetenzverteilung 
und qualitativen Repräsentation. 

i. Die Angelegenheiten der Universitfü 
als einer Körperschaft von lehrenden und 
lernenden fallen grundsätzlich in die Ent
scheidungs- und/ oder Beratungskompe
tenz aller ihrer Angehörigen, die demge
mäß -unmittelbar oder mittelbar repräsen
tiert- an den satzungsgemäßen Organen 
zu beteiligen sind. 

Das Ausmaß der Mitarbeil und Verant
wortung sowie die Dauer der Bindung an 
die Universität bedingen Art und Gewicht 
der Beteiligung an· der Selbstverwaltung. 

Die Anzahl der jeweils Beteiligten ist auf 
die Aufgaben und die Arbeitsfähigkeit der 
Gremien abzustimmen. 

2. Auch wenn der Sachverstand einer Per
sonengruppe deren Mitwirkung an Ent
scheidungen nicht begründet, ist das Ent
scheidungsverfahren so zu gestalten, daß 
die Nachprüfbarkeit der Entscheidungs
kriterien gewährleistet ist. Das kann ge
schehen durch Anwesenheit oder Mitwir
kung bei den Beratungen, Bekanntgabe 
der Entscheidungsgründe u. ä. m. Damit 
wird auch das Prinzip der Offenheit aller 
Akte der Selbstverwaltung verwirklicht. 

Unter Beachtung dieser Grundsätze kön
nen in einem Ausschließlichkeitskatalog 
diejenigen Angelegenheiten festgelegt wer
den, deren Entscheidung bestimmten Per
sonengruppen vorbehalten ist. 

3. Vor Majorisierung in ihren Angelegen
heiten sollen Personengruppen nicht durch 
quantitativen Proporz, sondern durch quali
tative Regelungen geschützt werden (z. B. 
Einspruchsrechte, Schlichtungskommissio
nen, qualifizierte Abstimmungsmodalitäten 
oder Appellationsgremien). 

4. Die Kontinuität in den Organen der 
Selbstverwaltung muß durch Stetigkeit und 
Dauer der Beteiligung gesichert werden. 
Im Interesse der Arbeitsteilung sollen be
stimmte Entscheidungs- und/oder Bera
!\Jngsfunktionen der Organe an sachver
ständige Kommissionen delegiert werden. 

5. Die handlungsfähige Vertretung der 
Körperschaft nach außen, die Willensbil
dung Innerhalb der Universität, besonders 
die Lösung von Konflikten fordern eine 
Stärkung der zentralen Organe. 

6. Der Rektor oder Präsident vertritt die' 
Gesamtheit der Universität und alle ihre 
Angehörigen. 

III 

Alle Verfahren und Tätigkeiten der Uni
versität als einer öffentlichen Einrichtung 
müssen nachprüfbar sein; auch durch ver
antwortliche Selbstkontrolle rechtfertigt sie 
ihre Autonomie. ' 

Die Selbstkontrolle betriff( insbesondere 
Lehrveranstaltungen, Prüfungen und For
schung. 

1. Lehrveranstaltungen müssen nach In
halt und Form an den wissenschaftlich 
begründeten Studienzielen orientiert sein 
und den Stufungen des Prüfungssystems 
entsprechen. Sie werden für größere Stu
dienabschnitte geplant. Wirksame Lehre 
wird durch Kritik im Hinblick auf Gehalt, 
Niveau, Darbietung und wissenschaftliche 
Aktualität gefördert. Kritik als eine Äuße
rung wissenschaftlichen Denkens muß 
sachlich begründet und persönlich vertre
!en werden. 

2. Prüfungen finden in förmlicher Ordnung 
statt; Verfahren und Anforderungen müs
sen bekannt sein; Kommissionen sichern 
die Ordnung des Verfahrens und die An
gemessenheit der Ansprüche . 

. ..,. 

Die Prüfungsord~ungen müssen die Öf
fentlichkeit der Prüfungen, die Mitwirkung 
von Beisitzern, die Möglichkeit von Ein
sprüchen und das Appellationsverfahren 
regeln. 

3, Die korporative Kontrolle der For
schung muß satzungsmäßig gewährleistet · 
sein. Sie erstreckt sich auf die Abstim
mung von Forschung und Lehre, auf die 
Abstimmung von Forschungsprojekten un
tereinander, sowie auf die optimale Nut
zung von Forschungseinrichtungen. 

Die Verbindung verwandter Forschungs
disziplinen und Arbeitsgebiete darf nicht 
durch überkommene Begrenzungen inner
halb der Universität und zwischen den 
Universitäten behindert werden. 

Partikulare Einrichtungen müssen aufge
geben werden, wenn ihre Funktionen im 
größeren Zusammenhang der Forschung 
und Lehre wirksamer und rationeller er
füllt werden können. 

Auch die Auftragsforschung Ist der kor
porativen Kontrolle daraufhin zu unter
werfen, ob sie mit der Freiheit der For
schung und den Aufgaben der Universität 
vereinbar ist. 

IV 

Selbstkontrolle der akademischen Köroer
schaft und Reform der Universität bleiben 
Stückwerk, solange den Universitäten Ar-· 
beitsbedingungen auferlegt sind, die sie 
an der Erfüllung ihrer Aufgaben hindern. 
Dabei ist gedacht z. B. an 

• mangelnde Koordination von Höherem 
Schul- und Universitätswesen; 

• die Unzulänglichkeit der Regelung des 
Zugangs zu den Universitäten; 

• die Verhältnisse in den Massenfächern. 

Selbstverantwortung und Leistungsfähig
keit der Körperschaft würden, der Ent
wicklung moderner Wissenschaft entspre
chend, durch globale, möglichst mehrjäh
rige Haushalte entscheidend gestärkt, die 
selbst in so unterschiedlichen Gesell
schaftsstrukturen wie in Großbritannien 
und Jugoslawien üblich sind. Hierbei wäre 
sowohl dem Anspruch der Öffentlichkeit 
auf Haushaltskontrolle als auch dem Inter
esse der Universität an größerer Wirt
schaftlichkeit Rechnung zu tragen. 

V 

Selbst wenn diese dringlichen Struktur
reformen durchgeführt sind, die beste
henden Universitäten weiter ausgebaut 
werden und der Aufbau von Neugrün
dungen rascher als bisher vollzogen wird, 
werden die Abiturientenzahlen in den 
nächsten Jahren grundlegende Verände
rungen Im gesamten Bildungssystem er
zwlngeh. Dia Universitäten werden In die-



se Veränderungen einbezogen sein und 
bereit sein müssen, an ihnen mitzuwirken. 

Die unterzeichnenden Rektoren haben ihre 
persönliche Überzeugung in diesen Grund
sätzen zusammengefaßt. Sie ziehen damit 
Folgerungen aus einer seit Jahrzehnten 
andauernden Reformdiskussion und den 
Erfahrungen in ihrem Amte. Sie wollen 
der Universität die Freiheit für ihre kriti
schen Aufgaben In Forschung und Lehre 
und ihre kritische Funktion in der Ge
sellschaft erhalten oder zurückgewinnen. 

Zur Verwirklichung dieser Grundsätze be
dürfen die Universitäten der Unterstützung · 
aller Ihrer Angehörigen, der Regierungen 
und der Parlamente. 

Bad Godesberg, den 6./9. Januar 1968 

-· 
Prof. Dr. theol. Adolf Adam , Rektor der Jo
hannes-Gutenberg-Universität Mainz; 
Prof. Dr.-lng. Gerd AI b er s, Rektor der Tech
nischen Hochschule München; 
Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Helmut Ba I t s c h ; 
Rektor der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg; 
Prof. Dr. sc. nat. Margot Be c k e, Rektor der 
Ruprecht-Karl-Universität Heidelberg; 
Prof. Dr. phil. Carl Becker, Rektor der Luci
Wlg-Maximllians-Unlversität München; 
Prof. Dr. Jur. Kurt K. BI e denk o p f, Rektor 
der Ruhr-Universität Bochum; 

• 

Prof. Dr. rer. pol. Werner Ehr I ich er, Rektor 
der Universität Hamburg; 
Prof. Dr. phil. Dr. h. c. Karl-Gustav Fe 11 er er, 

· Rektor der Universität zu Köln; 
Prof. Dr. med. Heinz F I ecken s t e i n, Rek
tor der Bayerischen Jullus-Maximillans-Unlver
sität Würzburg; 
Prof. Dr.-lng. Karl Ger k e, Rektor der Tech
nischen Hochschule Carolo-Wilhelmlna Braun
schweig; 
Prof. Dr. med. Ewald Harn d t, Rektor der 
Freien Universität Berlin; 
Prof. Dr. med. Fritz Hartmann , Rektor der 
Medizinischen Hochschule Hannover; 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig He 11 m e y er, Rek
tor der Universität Ulm (Medizinisch-Naturwis
senschaftliche Hochschule); 
Prof. Dr. sc. nat. Dr. med. h. c. Wolf Herr e, 
Rektor der Christian-Albrechts-Universität Kiel; 
Pro!. Dr. jur. Johannes Herrmann, Rektor 
der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen
Nürnberg; 
Prof. Dr. phll. Gerhard H es s , Rektor der Uni
versität Konstanz; 
Prof. Dr. rer. nat. Theodor K a I u z a, Rektor 
der Technischen Hochschule Hannover; 
Prof. Dr. phil. Walther K i 11 y, Rektor der Ge
org-August-Universität Göttingen; 
Prof. Dr. theol. Bernhard K ö t t Ing, Rektor 
der Westfälischen Wilhelms-Universität Mün
ster; 
Prof. Dr.-ing. Fritz L e o n h a r d t , Rektor der 
Universität Stuttgart (Technische Hochschule); 
Prof. Dr.-lng. Horst Lu t h e r, Rektor der Tech-

. nischen Hochschule Clausthal; · 
Prof. Dr. rer. nat. Otfrled. Made i urig, Rektor 
der Phillpps-Unlversi!ät Marburg; . 
Prof. Dr. iur.' Werner M a I h o f e r, Rektor der 
Universl!ät cles Saarlandes; 

Prof. Dr. iur. Franz Mayer, Rektor der Uni
versität Regensburg; 
Prof. Dr. ]ur. Ernst-Joachim M es t m ä c k er, 
Vorsitzender des Gründungsausschusses der 
Universität Bielefeld; 

Prof. Dr.-lng. habil. Gottfried M ö 11 e n s t e d t, 
Rektor der Eberhard-Karls-Universität Tübin
gen; 
Prof. Dr.-lng. Herwart O pi t z, Rektor der Rhei
nisch-Westfälischen Technischen Hochschule 
Aachen; 
Prof. Dr. agr. Helmuth R ö h m, Rektor der Uni
versität Hohenheim (Landwirtschaftliche Hoch
schule); 
Prof. Dr. phil. Walter R ü e g g , Rektor der Jo
hann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt; 

Prof. Dr.-lng. Hans Rumpf, Rektor der Uni
versität Fridericlana Karlsruhe (Technische, 
Hochschule); 
Prof. Dr. med. Helmut Ru s k a „ Rektor der 
Universität Düsseidori; 

Prof. Dr. phil. Martin Schmeiße r, Vorsitzen
der des Gründungsausschusses der Universität 
Dortmund; 
Prof. D. Wilhelm S c h n e e m e I c h e r, Rektor 
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität 
Bonn; 
Prof. Dr. jur. Dietrich Sc h u I i z, Rektor der 
Technischen Hochschule Darmstadt; 

Prof. Dr. med. vet. Wilhelm Sc h u I z e, Rektor 
der Tierärztlichen Hochschule Hannover; 

Prof. Dr. phil. Kurt Weich s e I berge r, Rek
tor der Technischen Universität Berlin; 

Prof. Dr. phil. nat. Richard W e y 1, Rektor der 
Justus Liebig-Unlversität Gießen; 

Prof. Dr. phil. Rudolf W 1 1 den man n, Rektor 
der Universität Mannheim (Wirtschaftshoch- _ 
schule) • 
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